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Kümmerle, Oliver

Von: Gothe, Nadine <Nadine.Gothe@autobahn.de>
Gesendet: Donnerstag, 13. April 2023 13:02
An: Kümmerle, Oliver
Cc: strassenverwaltung.suedwest
Betreff: WG: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 

"Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim unter Teck - Autobahn GmbH
Anlagen: Anschreiben_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung_Autobahn GmbH - 

KUEMMERLEO - 27.03.2023 - ALLE(g) - 231-S.pdf

Kategorien: 17043_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung

Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Kümmerle,  
 
ergänzend zu unserer Stellungnahme möchten wir Sie noch bitten, die Punkte des Fernstraßen-Bundesamts für den 
Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" zur 3. Änderung der Stadt Kirchheim unter Teck zu berücksichtigen und 
in der Begründung/Erläuterung folgendes mit aufzunehmen: 
 

 Längs der Autobahn dürfen jegliche Hochbauten, auch Nebenanlagen als solche, auch auf der nicht 
überbaubaren Grundstücksfläche innerhalb der 40 m Anbauverbotszone gemäß § 9 Abs. 1 FStrG nicht 
errichtet werden, § 9 Abs. 1 FStrG. Dies gilt auch für Abgrabungen und Aufschüttungen größeren Umfangs. 

 
 Gemäß § 9 Abs. 2 FStrG bedürfen konkrete Bauvorhaben (auch baurechtlich verfahrensfreie Vorhaben) der 

Zustimmung/Genehmigung des Fernstraßen-Bundesamtes, wenn sie längs der Bundesautobahnen in einer 
Entfernung bis zu 100 Meter und längs der Bundesstraßen außerhalb der zur Erschließung         der 
anliegenden Grundstücke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten bis zu 40 Meter, gemessen vom äußeren 
befestigten Rand der Fahrbahn, errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden. 

 
 Werbeanlagen, die den Verkehrsteilnehmer ablenken können und somit geeignet sind die Sicherheit und 

Leichtigkeit des Verkehrs zu gefährden, dürfen nicht errichtet werden. Hierbei genügt bereits eine abstrakte 
Gefährdung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs. Auf § 33 StVO wird verwiesen. Die Errichtung von 
Werbeanlagen unterliegt ebenso der Genehmigung oder Zustimmung des Fernstraßen-Bundesamtes. 

 
 Bezüglich der mit einem Pflanzgebot oder auch als Ausgleichsfläche festgesetzten Bereiche innerhalb der 40 

m - Anbauverbotszone ist klar zu regeln, dass hier keine baulichen Anlagen errichtet werden dürfen, die den 
Vorschriften des § 9 FStrG zuwiderlaufen, dies betrifft ebenso Abgrabungen und Aufschüttungen größeren 
Umfangs. Günstigerweise sollten diese Flächen grün hinterlegt werden, um sie eindeutiger als reine 
Grünflächen zu kennzeichnen. 

 
 Bezüglich der Errichtung von Zäunen wird auf § 11 Abs. 2 FStrG verwiesen. Demgemäß dürfen 

Anpflanzungen, Zäune, Stapel, Haufen und andere mit dem Grundstück nicht fest verbundene Einrichtungen 
nicht angelegt werden, wenn sie die Verkehrssicherheit (konkret) beeinträchtigen. Soweit sie bereits 
vorhanden sind, haben die Eigentümer ihre Beseitigung zu dulden. Die Einordnung der Zaunanlage unter § 
11 FStrG oder ggf. doch unter § 9 FStrG bedarf der konkreten Prüfung im Einzelfall. 
 

Vielen Dank! 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nadine Gothe 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes 

kuemmerleo
Schreibmaschinentext
Anlage 03 zur Sitzungsvorlage GR/2023/108 (ö)
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Niederlassung Südwest 
Augsburger Straße 748 - 70329 Stuttgart 
 
Nadine Gothe 
Abteilung C 2, Straßenverwaltung  
T   +49 711 34250 438 
M +49 173 3531994 
nadine.gothe@autobahn.de 
www.autobahn.de 
 
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) - 
Gunther Adler · Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitz Oliver Luksic 
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
 
Von: strassenverwaltung.suedwest  
Gesendet: Mittwoch, 12. April 2023 10:55 
An: o.kuemmerle@kirchheim-teck.de 
Cc: Lohberger, Alfred <Alfred.Lohberger@autobahn.de>; Haußmann, Stefan <Stefan.Haussmann@autobahn.de>; 
Klein, Linda <Linda.Klein@autobahn.de> 
Betreff: WG: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung 
Kirchheim unter Teck - Autobahn GmbH 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Kümmerle,  
 
wir bedanken uns für die Beteiligung der Autobahn GmbH des Bundes , Niederlassung Südwest an der Anhörung zur 
3. Änderung des Bebauungsplans "Dettinger Au-Süd"  und nehmen als Träger der Straßenbaulast der BAB A8 dazu 
wie folgt Stellung: 
 
Das bereits bestehende Gewerbegebiet "Dettinger Au-Süd" wird im Süden durch die Autobahn BAB A8 begrenzt. 
Durch die 3. Änderung des Bebauungsplans werden Inhaltlich keine direkten Belange der Autobahn GmbH tangiert.  
Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Autobahn sind aber grundsätzlich die folgende Hinweise im weiteren 
Verfahren zu beachten: 
 
Bei Planungen zur Bebauung autobahnnaher Bereiche sind die Festlegungen des Bundesfernstraßengesetzes (FStrG) 
zu berücksichtigen. Gemäß § 9 Absätze 1 und 2 FStrG dürfen Hochbauten jeder Art bis 40 Meter neben 
Bundesautobahnen, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn regelmäßig nicht errichtet und bauliche 
Anlagen in einer Entfernung bis zu 100 Metern neben Bundesautobahnen nur mit Zustimmung des Fernstraßen-
Bundesamtes gebaut werden.   
Die Absätze 1 und 2 des Bundesfernstraßengesetzes gelten nicht, soweit das Bauvorhaben den Festsetzungen eines 
rechtskräftigen Bebauungsplans entspricht, mindestens die Begrenzung der Verkehrsflächen enthält und unter 
Mitwirkung des Trägers der Straßenbaulast zustande gekommen ist. 
 
Wird eine bauliche Erweiterung oder Änderung des Gewerbegebietes im Bereich der BAB angestrebt, ist die 
Autobahn GmbH des Bundes auf Grundlage von Detailplänen am weiteren Verfahren zu beteiligen. 
 
Vielen Dank.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Nadine Gothe 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes 
Niederlassung Südwest 
Augsburger Straße 748 - 70329 Stuttgart 
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Nadine Gothe 
Abteilung C 2, Straßenverwaltung  
T   +49 711 34250 438 
M +49 173 3531994 
nadine.gothe@autobahn.de 
www.autobahn.de 
 
Geschäftsführung Stephan Krenz (Vorsitzender) - 
Gunther Adler · Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitz Oliver Luksic 
Sitz Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
 
Von: O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 28. März 2023 07:11 
An: strassenverwaltung.suedwest <strassenverwaltung.suedwest@autobahn.de> 
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim 
unter Teck - Autobahn GmbH 
 
VORSICHT: Externe E-Mail! Klicken Sie nicht auf Links oder Anhänge, wenn Sie nicht von der Echtheit der Nachricht überzeugt 
sind. 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
anbei erhalten Sie das Anschreiben zu o.g. Bebauungsplanverfahren; es wird um Stellungnahme im Zeitraum vom 
03.04. bis 10.05.2023 gebeten. 
  
Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar: 

  01 Bebauungsplan Öffentliche Auslegung (PDF) 
  02 Begründung (PDF) 
  03 Stellungnahmen geschwärzt (PDF) 
 04 Umweltbericht Dettingen (PDF) 
 05 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (PDF)  
 06 Bebauungsplan Aufstellung (PDF)  
 07 Öffentliche Bekanntmachung (PDF)  

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Kümmerle 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-441; eFax: -58441; Fax: -242 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
 

  

+++ Verkehrsmeldungen und alles rund um die Autobahn finden Sie in unserer App: Autobahn.de/app +++ 
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Die Autobahn GmbH des Bundes 
Rechtsform GmbH 
Sitz Heidestraße 15 · 10557 Berlin · AG Charlottenburg · HRB 200131 B 
Geschäftsführung Stephan Krenz, Gunther Adler, Anne Rethmann 
Aufsichtsratsvorsitzender Oliver Luksic 
  
Vertraulichkeitshinweis 
Diese Nachricht und jeder etwaig uebermittelte Anhang beinhalten vertrauliche Informationen und sind nur fuer die 
Personen oder Unternehmen bestimmt, an welche sie tatsaechlich gerichtet sind. Sollten Sie nicht der 
bestimmungsgemaesse Empfaenger sein, weisen wir Sie darauf hin, dass die Verbreitung, das (auch teilweise) 
Kopieren sowie der Gebrauch der empfangenen E-Mail und der darin enthaltenen Informationen verboten sind und 
gegebenenfalls Schadensersatzpflichten ausloesen können. Sollten Sie diese Nachricht aufgrund eines 
Uebermittlungsfehlers erhalten haben, bitten wir Sie, den Absender unverzueglich hiervon in Kenntnis zu setzen. 
Sicherheitswarnung: Bitte beachten Sie, dass das Internet kein sicheres Kommunikationsmedium ist. Obwohl wir im 
Rahmen unseres Qualitaetsmanagements und der gebotenen Sorgfalt Schritte eingeleitet haben, um einen 
Computervirenbefall weitestgehend zu verhindern, koennen wir wegen der Natur des Internet das Risiko eines 
Computervirenbefalls dieser E-Mail nicht ausschliessen. 
  
Confidentiality note 
This notice and any attachments which are transmitted contain confidential information and are intended only for 
the persons or companies to whom they are actually addressed. If you are not the intended recipient, please note 
that the distribution, copying (even partial) and use of the received e-mail and the information contained in the e-
mail are prohibited and may result in a possible liability for damages. Should you have received this message due to 
a transmission error, we ask you to inform the sender immediately. 
Safety warning: Please note that the Internet is not a safe means of communication or form of media. Although we 
are continuously increasing our due care of preventing virus attacks as a part of our Quality Management, we are 
not able to fully prevent virus attacks as a result of the nature of the Internet. 

  

Hinweis zur Datenverarbeitung / Link to data protection policy: https://www.autobahn.de/datenschutz 
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Kümmerle, Oliver

Von: Arnold, Christoph (RPS) <Christoph.Arnold@rps.bwl.de>
Gesendet: Freitag, 14. April 2023 14:54
An: Kümmerle, Oliver
Betreff: STN RPS Ref. 21 zu / AW: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung 

Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim unter 
Teck - RP Stuttgart

Kategorien: 17043_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung

Versand ausschließlich per E-Mail! 
 
Sehr geehrter Herr Kümmerle, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für die Beteiligung an o.g. Verfahren. Die Unterlagen wurden ins Intranet eingestellt 
und damit den von Ihnen benannten Fachabteilungen im Hause zugänglich gemacht. 
 
Es handelt sich nach dem von Ihnen vorgelegten Formblatt um einen entwickelten 
Bebauungsplan. Nach dem Erlass des Regierungspräsidiums vom 11.03.2021 (abrufbar unter 
https://rp.baden-wuerttemberg.de/themen/bauen/bauleitplanung/ ) erhalten Sie keine 
Gesamtstellungnahme des Regierungspräsidiums. Die von Ihnen benannten Fachabteilungen 
nehmen – bei Bedarf – jeweils direkt Stellung.  
 
Das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde zu der oben 
genannten Planung folgendermaßen Stellung: 
 
Raumordnung 
 
Wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 29. April 2021. Die Anregung, hinsichtlich des 
Fabrikverkaufs eine absolute Flächenobergrenze bzw. eine prozentual betriebsbezogene 
Flächenbegrenzung in den Textteil aufzunehmen, besteht fort.   

Allgemein weisen wir auf Folgendes hin:  

Neben § 1 Abs. 3, Abs. 5 und § 1 a Abs. 2 BauGB ist aus raumordnerischer Sicht insbesondere auf 
§ 1 Abs. 4 BauGB bzw. § 4 Abs. 1 ROG hinzuweisen. Danach sind bei raumbedeutsamen 
Planungen und Maßnahmen, wie in der Regel Bauleitplänen, die Ziele der Raumordnung zu 
beachten und die Grundsätze der Raumordnung im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.  

Insoweit ist Augenmerk auf den Landesentwicklungsplan 2002 und den Regionalplan Stuttgart zu 
legen, aber auch im Hinblick auf die teilweise Lage des Plangebiets in überflutungsgefährdeten 
Gebieten HQ100 bzw. HQextrem auf den seit Ende 2021 gültigen Bundesraumordnungsplan 
Hochwasser (BRPHVAnl).  



[Seite]

Insbesondere im Hinblick auf die letztgenannte Rechtsverordnung weisen wir auf die erheblichen 
Prüfpflichten (Ziel der Raumordnung) – insbesondere Starkregenereignisse betreffend – und die 
dort genannten Grundsätze, die bei der Abwägung zu berücksichtigen sind, hin. 
 
Zur Aufnahme in das Raumordnungskataster wird gemäß § 26 Abs. 3 LplG gebeten, dem 
Regierungspräsidium nach Inkrafttreten des Planes eine Fertigung der Planunterlagen in 
digitalisierter Form an das Postfach KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de zu senden. Die 
Stadtkreise und großen Kreisstädte werden gebeten, auch den Bekanntmachungsnachweis digital 
vorzulegen. 
 
 
Ansprechpartner in den weiteren Abteilungen des Regierungspräsidiums sind: 
Abt. 3 – Landwirtschaft  
Frau Cornelia Kästle,  0711/904-13207,  Cornelia.Kaestle@rps.bwl.de   
 
Abt. 4 – Mobilität, Verkehr, Straßen 
Herr Karsten Grothe, 0711/904-14242, 
 Referat_42_SG_4_Technische_Strassenverwaltung@rps.bwl.de   
 
Abt. 5 – Umwelt 
Frau Birgit Müller, 0711/904-15117,  Birgit.Mueller@rps.bwl.de  
 
Abt. 8 – Denkmalpflege 
Herr Lucas Bilitsch,  0711/904-45170,  Lucas.Bilitsch@rps.bwl.de  
 
Bitte beteiligen Sie uns im weiteren Verfahren.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Christoph Arnold 
-----------------------------------  
Regierungspräsidium Stuttgart  
Ref.21 – Raumordnung, Baurecht, Denkmalschutz 
Ruppmannstr. 21  
70565 Stuttgart  
Tel.: 0711/904-12136  
Fax: 0711/782851-12136 
Mail: christoph.arnold@rps.bwl.de 

Bitte prüfen Sie der Umwelt zuliebe, ob ein Ausdruck der elektronischen Nachricht erforderlich ist!  

 
Von: O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 28. März 2023 07:23 
An: FPS - Koordination Bauleitplanung (RPS) <KoordinationBauleitplanung@rps.bwl.de> 
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim 
unter Teck - RP Stuttgart 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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anbei erhalten Sie das Anschreiben und das Beteiligungsformblatt zu o.g. Bebauungsplanverfahren; es wird um 
Stellungnahme im Zeitraum vom 03.04. bis 10.05.2023 gebeten. 
  
Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar: 

  01 Bebauungsplan Öffentliche Auslegung (PDF) 
  02 Begründung (PDF) 
  03 Stellungnahmen geschwärzt (PDF) 
 04 Umweltbericht Dettingen (PDF) 
 05 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (PDF)  
 06 Bebauungsplan Aufstellung (PDF)  
 07 Öffentliche Bekanntmachung (PDF)  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Kümmerle 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-441; eFax: -58441; Fax: -242 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen 
Sie bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
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Kümmerle, Oliver

Von: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de>
Gesendet: Dienstag, 25. April 2023 12:50
An: Kümmerle, Oliver
Cc: info@kh-esslingen-nuertingen.de
Betreff: AW: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 

"Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim unter Teck - 
Handwerkskammer

Kategorien: 17043_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung

Guten Tag Herr Kümmerle,  
 
vielen Dank für die Beteiligung.  
 
Wir begrüßen die Aufstellung dieses Bebauungsplanes, insbesondere das Ziel der Sicherung und Freihaltung des 
Gewerbegebietes als Produktions- und Dienstleistungsstandort und den damit verbundenen Ausschluss von 
Einzelhandel.  
 
Freundliche Grüße 
  
Claudia Kern  
Geschäftsbereich Unternehmensservice 
  
Handwerkskammer Region Stuttgart  
Heilbronner Straße 43 
70191 Stuttgart  
  
Telefon:     0711 1657-220 
Fax:          0711 1657-873 
E-Mail:       Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de 
Internet:    www.hwk-stuttgart 

Der vertrauensvolle Umgang mit Ihren persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. 
Informationen zum Umgang und zur Verwendung Ihrer Daten finden Sie hier. 

  

 
 
 
Von: O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 28. März 2023 07:15 
An: Kern, Claudia <Claudia.Kern@hwk-stuttgart.de> 
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim 
unter Teck - Handwerkskammer 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
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anbei erhalten Sie das Anschreiben zu o.g. Bebauungsplanverfahren; es wird um Stellungnahme im Zeitraum vom 
03.04. bis 10.05.2023 gebeten. 
  
Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar: 

  01 Bebauungsplan Öffentliche Auslegung (PDF) 
  02 Begründung (PDF) 
  03 Stellungnahmen geschwärzt (PDF) 
 04 Umweltbericht Dettingen (PDF) 
 05 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (PDF)  
 06 Bebauungsplan Aufstellung (PDF)  
 07 Öffentliche Bekanntmachung (PDF)  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Kümmerle 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-441; eFax: -58441; Fax: -242 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
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Kümmerle, Oliver

Von: Nass Bettina <Nass@region-stuttgart.org>
Gesendet: Donnerstag, 27. April 2023 09:47
An: Kümmerle, Oliver
Betreff: Stellungnahme zum Bebauungsplanverfahren „Dettinger Au-Süd – 3. 

Änderung" in Kirchheim u.T.

Kennzeichnung: Zur Nachverfolgung
Kennzeichnungsstatus: Erledigt

Kategorien: 17043_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung

Ihr Scheiben vom 27.03.2023; Ihr Zeichen: 621.41/231-kue 
 
Sehr geehrter Herr Kümmerle, 
vielen Dank für die erneute Beteiligung am Bebauungsplanentwurf „Dettinger Au-Süd – 3. Änderung“ in 
Kirchheim u.T. 
Hierzu gilt weiterhin unsere Stellungnahme vom 26.04.2021: 
 
Der Planung stehen Ziele der Regionalplanung nicht entgegen. 
 
Wir bitten Sie, uns nach Inkrafttreten des Bebauungsplans ein Exemplar der Planunterlagen, möglichst in 
digitaler Form (an: planung@region-stuttgart.org), zu überlassen. 
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an. 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Bettina Nass 
Planungsabteilung  
   
Verband Region Stuttgart  
Kronenstraße 25 
70174 Stuttgart 
Tel. 0711 22759-51 
Fax. 0711 22759-70 
Mail: nass@region-stuttgart.org 
www.region-stuttgart.org 
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Kümmerle, Oliver

Von: Golenja, Tanja <Tanja.Golenja@vvs.de>
Gesendet: Dienstag, 2. Mai 2023 13:42
An: Kümmerle, Oliver
Cc: Bodenhöfer, Frank; Knöller, Thomas; Biesinger, Jochen
Betreff: WG: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 

"Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim unter Teck - VVS
Anlagen: Anschreiben_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung_VVS - KUEMMERLEO - 

27.03.2023 - ALLE(g) - 231-STADTPLA.MA.pdf; VVS-Empfehlungen 
barrierefreie Bushaltestellen.pdf

Signiert von: tanja.golenja@vvs.de

Kategorien: 17043_Dettinger Au-Süd - 3. Änderung

Sehr geehrter Herr Kümmerle, 
 
vielen Dank für die Beteilung an dem Verfahren zur 3. Änderung des o.g. Bebauungsplans, zu dem wir 
gerne wie folgt Stellung nehmen: 
 
Das Plangebiet gilt gemäß den Vorgaben des Nahverkehrsplans für den Landkreis Esslingen (vgl. Kapitel 
4.2.1) durch die Bushaltestellen Straßenmeisterei, Kirchheim unter Teck als erschlossen. Wir haben daher 
keine Einwände gegen die Planungen. 
 
Wir regen an, auch wenn dies nicht Bestandteil des Bebauungsplans ist, dies jedoch der Erschließung des 
Gebiets dient, die vorhandene o.g. Haltestelle im Zuge der notwendigen Baumaßnahmen barrierefrei 
auszubauen. Beachten Sie hierzu bitte unsere Empfehlungen zu barrierefreien Bushaltestellen (siehe 
Anhang). 
 
Gerne stehen wir Ihnen für eine Unterstützung bei den weiteren Planungen oder für Fragen zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Tanja Golenja 
Abteilung Planung 
 
Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart GmbH (VVS) 
Rotebühlstraße 121, 70178 Stuttgart 
Telefon +49 711 6606-2233 
Tanja.Golenja@vvs.de | www.vvs.de 
 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart 
Amtsgericht Stuttgart HRB 7357 
Geschäftsführer Thomas Hachenberger, Horst Stammler 
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Frank Nopper 
 
 
Von: O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de <O.Kuemmerle@kirchheim-teck.de>  
Gesendet: Dienstag, 28. März 2023 07:29 
An: Postfach Kontakt <Kontakt@vvs.de> 
Betreff: TÖB-Beteiligung öffentliche Auslegung Bebauungsplan 17-04/3 "Dettinger Au-Süd" - 3. Änderung Kirchheim 
unter Teck - VVS 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
  
anbei erhalten Sie das Anschreiben zu o.g. Bebauungsplanverfahren; es wird um Stellungnahme im Zeitraum vom 
03.04. bis 10.05.2023 gebeten. 
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Die Unterlagen sind über folgende Verweise abrufbar: 

  01 Bebauungsplan Öffentliche Auslegung (PDF) 
  02 Begründung (PDF) 
  03 Stellungnahmen geschwärzt (PDF) 
 04 Umweltbericht Dettingen (PDF) 
 05 Artenschutzrechtliche Relevanzprüfung (PDF)  
 06 Bebauungsplan Aufstellung (PDF)  
 07 Öffentliche Bekanntmachung (PDF)  

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Oliver Kümmerle 
 
Stadtverwaltung Kirchheim unter Teck 
Abteilung Städtebau und Baurecht 
Sachgebiet Stadtplanung 
Alleenstraße 3 
73230 Kirchheim unter Teck 
Telefon: 07021 502-441; eFax: -58441; Fax: -242 
Website | Facebook | Twitter | Instagram  
 
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der DSGVO. Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie 
bitte der Datenschutzerklärung auf unserer Website www.kirchheim-teck.de/datenschutz 
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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften gemäß § 13 a BauGB "Dettinger 
Au-Süd" – 3. Änderung, Planbereich Nr. 17.04/3, Stadt Kirchheim unter Teck, Lkr. 
Esslingen (TK 25: 7322 Kirchheim unter Teck)  
  
Öffentliche Auslegung von Bebauungsplänen gem. § 3 Abs. 2 BauGB  
 
Ihr Schreiben Az. 621.41/231-kue vom 27.03.2023  
 
Anhörungsfrist 10.05.2023 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrundgut-
achten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. Eine Zulässigkeit der geplanten 
Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme der folgenden geotechnischen 
Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
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Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Auenlehm, Hochterrassenschottern und Anthropogenen Ablage-
rungen mit im Detail nicht bekannter Mächtigkeit. Diese überlagern vermutlich das im 
tieferen Untergrund anstehende Festgestein der Posidonienschiefer-Formation, der 
Amaltheenton-Formation und der Jurensismergel-Formation. 
 
Mit Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet 
sind, sowie einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Unter-
grundes ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu zusätzlichen 
bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksre-
levant sein. 
 
In der Posidonienschiefer-Formation ist mit Ölschiefergesteinen zu rechnen. Auf die 
bekannte Gefahr möglicher Baugrundhebungen nach Austrocknung bzw. Überbauen von 
Ölschiefergesteinen durch Sulfatneubildung aus Pyrit wird hingewiesen. Die Ölschiefer 
können betonangreifendes, sulfathaltiges Grund- bzw. Schichtwasser führen. Eine ingeni-
eurgeologische Beratung durch ein in der Ölschieferthematik erfahrenes privates Ingeni-
eurbüro wird empfohlen. 
 
Darüber hinaus werden auch bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren 
Planungen oder von Bauarbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkenn-
werten, zur Wahl und Tragfähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur 
Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 
bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Aktuell findet im Plangebiet keine Bearbeitung hydrogeologischer Themen durch das 
LGRB statt. 
 
 
Bergbau 
 
Die Planung liegt nicht in einem aktuellen Bergbaugebiet. 
 
Nach den beim Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vorliegenden Unterlagen 
ist das Plangebiet nicht von Altbergbau oder künstlich geschaffenen Althohlräumen (bspw. 
Stollen, Bunker, unterirdische Keller) betroffen. 
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Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop- 
Kataster) abgerufen werden kann. 
 
 
 
Mirsada Gehring-Krso 
 



[Seite]

Kümmerle, Oliver

Von: Ehmer Franziska <f.ehmer@netze-bw.de>
Gesendet: Freitag, 5. Mai 2023 13:09
An: Kümmerle, Oliver
Betreff: Stellungnahme Netze BW - Bebauungsplan "Dettinger Au - Süd" - 3. 

Änderung
Anlagen: 17_04_3_A07_Dettinger_Au_Sued_erAuslegung_oeffentlBekanntmach.pdf

Sehr geehrter Herr Kümmerle, 
 
wir verweisen auf unsere Stellungnahme vom 04.05.2021, die weiterhin Gültigkeit hat.  
Seitens Strom gibt es keine Anregungen mehr. 
 
 
Freundliche Grüße 
 
Franziska Ehmer 
Netzplanung Netzentwicklung Mitte 
Netze BW GmbH 
Hahnweidstraße 44  73230 Kirchheim unter Teck 
 
Telefon  +49 7021 8009-59132  Fax  +49 7021 8009-59200 
f.ehmer@netze-bw.de 
www.netze-bw.de 
 
Netze BW GmbH ist ein Unternehmen der EnBW 
Sitz der Gesellschaft: Stuttgart; Handelsregister: Amtsgericht Stuttgart  HRB 747734 
Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dirk Güsewell 
Geschäftsführung: Dr. Christoph Müller (Vorsitzender), Dr. Martin Konermann, Bodo Moray, Steffen Ringwald 
 
Unsere Datenschutzhinweise sowie die Hinweise zum Widerspruchsrecht finden Sie unter: www.netze-bw.de/datenschutz 

 
 






















